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Wir sind Familie   
Deine Familie.  

Dein Leben.  
Deine Wahl. 

 
 
 
 
 
Unter dem Motto "Wir sind Familie - Deine Familie. Dein Leben. Deine Wahl." zeigen 
fünf Organisationen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen auf, das 
Familie mehr ist. Mehr als die von schwarz-blau propagierte Idealfamilie mit Vater, 
Mutter und zwei Kindern.  
 
 
Beim schwarz-blauen Familienbild sind zahlreiche Gruppen ausgeschlossen: 
- AlleinerzieherInnen und Alleinerzieher; 
- Unverheiratete Paare (mit und ohne Kindern); 
- Schwule und lesbische Paare; 
- Familien über mehr als zwei Generationen; 
- Binationale Paare und MigrantInnen-Familien; 
- ... 
 
 
Unser Familienideal ist eine umfassende Erweiterung des Familienideals der 
schwarz-blauen Bundesregierung mit Vater, Mutter und zwei Kindern. Wir sind für 
eine faire, gleichberechtigte Partnerschaft der Menschen, egal ob verheiratet, mit 
oder ohne Kindern, hetero- oder homosexuell, alt oder jung oder sogar  
Alleinerziehend, denn jede dieser Partnerschaften ist eine Form der Familie. 
 
 
Alle diese Menschen übernehmen füreinander, miteinander und zueinander 
Verantwortung, haben aber noch zahlreiche offene rechtliche Bedürfnisse. Daher 
fordern wir, daß Menschen, die füreinander da sind, auch die dazupassenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen vorfinden - jede/r in seinem/ihrem Bereich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPÖ-Bundesfrauen 
 
 

Mütter und Väter haben das Recht auf beides, Kind und Job! 
 

Wir stehen für faire Aufteilung der Familienarbeit, für faire Arbeitsbedingungen für 

Familien und dazu setzen wir den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit mit dem 

Rückkehrrecht auf Vollzeitarbeit um. 

 

Wir fördern und unterstützen die Vereinbarkeit von Kind und Job für Mütter und für Väter! 

 

Das Kindergeld wird so gestaltet, dass es den Bedürfnissen vor allem der berufstätigen 

Mütter und Väter gerecht wird und vor allem den Alleinerzieherinnen die dringend nötige 

Entlastung bringt. Wir geben den Müttern und Vätern die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, 

ob sie entweder kürzer in Karenz gehen und dafür bedeutend höheres Kindergeld beziehen, 

oder ob sie länger in Karenz bleiben und dadurch Geld wie bisher in Anspruch nehmen 

wollen. Wir gleichen die geld- und arbeitsrechtlichen Leistungen aneinander an, führen die 

Teilzeitkarenz wieder ein und beseitigen damit die unnötigen und ungerechten 

Einkommensbegrenzungen. 

 

Für uns ist gute Kinderbetreuung: 

• ein Recht, das wir allen Kindern und deren Müttern und Vätern garantieren  

• ein Angebot, das für alle Kinder die gleichen Möglichkeiten bietet 

• eine Maßnahme, die auch qualifizierte, gesicherte Arbeitsplätze schafft 

• gerecht, weil sie in ganz Österreich die gleichen Voraussetzungen bringt 

• und sie ist zukunftsorientiert, weil gute Kinderbetreuung gerechte Chancen für  

          Frauen am Arbeitsmarkt ermöglicht 

 

Wir schaffen die noch fehlenden 100.000 Betreuungsplätze, erweitern die 

Öffnungszeiten bedarfsgerecht und führen dazu wieder die Bundes-

Kinderbetreuungsmillionen ein! 

 

Im Sinne eines generellen Zugangs zur Sterbebegleitung und im Sinne der 

Chancengleichheit schaffen wir Möglichkeiten, die die Inanspruchnahme für alle ermöglicht. 

Noch immer bestehende Rollenbilder, wonach für Betreuungs- und Gefühlsarbeit Frauen 

zuständig sind, dürfen nicht erneut festgeschrieben werden. Wir schaffen daher finanzielle 

Absicherung während der Zeit der Familienhospizkarenz. 



SOHO – SOZIALISMUS & HOMOSEXUALITÄT 
 
 

Gleichgeschlechtliche Paare - Vor dem Gesetz immer noch "Fremde" 
 
Gleichgeschlechtliche Paare sind vor dem Gesetz immer noch Fremde, die Beziehung gilt 
nicht einmal als nichteheliche Lebensgemeinschaft. Gleichgeschlechtliche PartnerInnen 
haben deshalb zum Beispiel keine Möglichkeit zur Pflegefreistellung oder zum Eintritt in 
einen Mietvertrag, besonders auch nicht im tragischen Fall des Todes ihres Partners bzw. 
ihrer Partnerin. Sie haben weiters keine Möglichkeit zur Familienzusammenführung im 
Fremdenrecht. Sie haben kein gesetzliches Erbrecht und sie unterliegen einer exorbitant 
erhöhten Erbschafts- und Schenkungssteuer. Einzig in der Strafprozessordnung steht 
homosexuellen PartnerInnen das Zeugnisentschlagungsrecht zu – nicht jedoch in der 
Zivilprozessordnung und im Verwaltungsstrafverfahren. 
 
All dies stellt eine massive Ungleichbehandlung gegenüber den verschiedengeschlechtlichen 
Beziehungen dar, die in Österreich in bestimmter Weise rechtlich anerkannt und abgesichert 
sind (Rechtsinstitut der Ehe, nichteheliche Lebensgemeinschaft).  Einzig Wien hat als 
Bundesland in der Homosexuellenpolitik eine Vorreiterrolle eingenommen und stellt 
gleichgeschlechtliche Paare in vielen Bereichen den nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
gleich.  
 
 

Umfassende rechtliche Absicherung lesbischer und schwuler Paare 
 
Nach dem Fall der letzten strafrechtlichen Sonderbestimmung gegen Homosexuelle 
(§209StGB) muß daher nun zügig die rechtliche Absicherung von lesbischen und schwulen 
Paaren angegangen werden, denn im Gegensatz zu heterosexuellen Paare haben sie 
derzeit überhaupt keine Wahl!  
 
Die SPÖ hat sich beim letzten Bundesparteitag im April 2000 mit einem einstimmig 
angenommenen SoHo-Antrag klar positioniert:  
 

Erstens sind alle nichteheliche Lebensgemeinschaften gleich zu behandeln, egal ob 
hetero- oder homosexuell.  

 
Zweitens soll es für Lesben und Schwule auch die Möglichkeit eines eigenen 
Rechtsinstitutes geben, die standesamtlich "Eingetragene Partnerschaft". Diese soll, 
nach dem bewährten Vorbild zahlreicher europäischer Staaten, schwulen und 
lesbischen Paaren die Rechte und Pflichten der Ehe öffnen, wie im Wohn-, Erb-, 
Steuer- und Sozialrecht. Was die Rechte von Paaren mit Kindern betrifft, z.B. 
Sorgerecht oder Adoptionen, zeigen europäische Erfahrungen, daß auch diese 
Anliegen im Laufe der Zeit diskutiert werden müssen.  

 
Dann haben gleichgeschlechtliche Paare auch wirklich den selben, gleichberechtigten 
Zugang zum Familienrecht wie heterosexuelle Paare, und können an zukünftigen 
Verbesserungen im Familienrecht gleichberechtigt partizipieren. Unsere Vorstellungen 
entsprechen eigentlich der LesBiSchwulen BürgerInneninitiative "Gleich viel Recht für gleich 
viel Liebe". Wie zu erwarten haben ÖVP und FPÖ diese Initiative abgelehnt und darüber 
nicht einmal eine parlamentarische Diskussion zugelassen. 
 
 
Rückfragehinweis:  SoHo-Bundessekretär Raoul Fortner; 0676 / 31 33 741 
   office@soho.or.at 
   www.soho.or.at 
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Pensionistenverband Österreichs 
 

Generationenvertrag schützen, Pensionen garantieren, Lang Leben Lernen 
 
Die ältere Generation hat Österreich aus den Trümmern wieder aufgebaut und durch ihre 
Arbeit zu einem der reichsten Länder gemacht. Die gesellschaftliche Klammer des Systems 
der sozialen Sicherheit in unserem Land bildet der Generationenvertrag.  
 
Dieser Generationenvertrag ist nicht auf die Finanzierung der Pensionen zu reduzieren 
sondern beinhaltet auch enorme ideelle und finanzielle Transferleistungen. Zum Beispiel 
pflegen ältere Menschen in hohem Maße ihre hochbetagten Angehörigen oder betreuen ihre 
Enkelkinder. Die Rahmenbedingungen für diesen Generationenvertrag müssen verbessert, die 
wirtschaftliche und politische Stabilität gewährleistet und das Vertrauen in den 
Generationenvertrag verstärkt werden. Dem liegt auch die Forderung des 
Pensionistenverbandes nach einer verfassungsrechtlichen Garantie für bestehende und 
zukünftige Pensionen zugrunde. Wir wehren uns gegen Pensionskürzungen, gegen die 
Aushöhlung des Witwen- bzw. Witwerpensionsrechts und treten für eine eigenständige 
Altersversorgung von Frauen ein. Unser Kampf gilt auch der Armutsbekämpfung bei alten 
Menschen. Daher fordern wir eine Anhebung des Ausgleichzulagen-Richtsatzes für Ehepaare, 
die derzeit unter der Armutsgrenze liegt. 
 

Oberstes Ziel einer humanen Familien- und Seniorenpolitik ist der Kampf gegen die 
Einsamkeit und Isolation. Das Gefühl „gebraucht zu werden“ ist das beste Heilmittel gegen 
Vereinsamung. Wir wehren uns gegen eine Gettoisierung und Ausgrenzung älterer Menschen. 
Deshalb fordern wir ein Diskriminierungsverbot aufgrund des Alters in der Österreichischen 
Bundesverfassung und treten für intergeneratives Wohnen ein.  
 
Der Pensionistenverband  entwickelt ein „Lang Leben Lernen“-Programm, weil man sich 
nie früh genug damit vertraut machen muss, eine der hohen Lebenserwartung entsprechende 
Lebensplanung vorzunehmen.  
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